
11. Beiblatt Beiblatt zur Par1amentskorrespondenz 

51/ .J Anfrage 

der Abgeordneten Dr. G red 1 e r ~ Z e i 1 1 i n ger 

an den Bundesminister für Justiz. 

18. November 1959 

und Genossen 

betreffend einen Fall von Rechtsvervveigerung durch den Obersten Gerichtshof. 

-.-.-.-.-
Bereits im März 1957 hat der Verfassungs~erichtshof zu einem prinzipiellen 

Feststellungsbegehren von in Jugoslawien geschädigten Österreichern entschieden, 

dass der österreichische Staatsvertrag vom Jahre 1955 durch seine generelle 

T'ransformation in die innerstaatliche Rechtsordnung rechtsverbindliche Kraft er­

langt hat und dass die Zusage der österreichischen Regierung. österreichische 

Staatsangehörige zu entschädigen. die Zusage einer Schadloshaltung im Sinne des 

§ 365 ABGB. ist. Der Verfassungsgerichtshof hat in dieser Entscheidung weiters 

ausgefuhrt~ dass solche Ansprüche bei den österreichischen ordentlichen Gerichten 

geltend zu machen sind. 

In der unmittelbaren Folge wurden in"hrGre solcho Tatbestände: boi dGn 

ordontlichem Gerichten geltend g-Jmacht, also dia RepL1blik Österreich nuf ange­

t:lossene Entschädigung goklagt. 

Im::-:er "lüc;der haben die unteren Instonzen sich 2uf eine EntscheidUnG dGS 

Obersten Gerich tshofes vom Jahr.e 1955 ge stützt, also 2Llf eine Entschoi(hmB~ die 

unmitt'lb~r dom Abschluss des sta?tsvertrages folgte und besagto, dass dieser 

österreichische Stc,atsvertrag nicht "self 8xecuting" ist und [\Lleh in o'2rFrage 

der J!:ntschädiglJ.l1E der aus Jugoslawien Vertriebonen eines Ausführungsgcsotzes bedürfe. 

InzHischE,n sind mehr als viar Jahre vergangen. Und auch di'3 Gerichte haben er­

kannt, (12ss es b;:;,i d.ieser Auffassun,g nicht ondlos bleiben kann. Einor der oing8-

klagtc'l1 Fälle vvuTde nun herausgesucht und dio von.RA Jr. Grimeisol1 gCGoinscm mit 
den Professoren Dr. Pfeifer und Dr. fibrkl eusgeClrbeitete Revision, 3 Ob 183/58, 
zum Testfall erhoben, nach dessen Ergebnis die güs~mt~n anderen Fälle bourtuilt 
werckn sollen. 

Und_ da oroignet sich nun der in einem Rechtsstaat wohl unübliclw Fall, dass 
diese, TIevision soit 14. Lpr~,l 1958, also seit 19 1'10n:lton unorledigt lüiob. ErhGbhn­
gen h8bc:n ,.::rgeben, dnss diGS unter dir i3kter Einflussn8hr:1O der Finonzprokurntur und 
auch gogon don ~illen unser~s Justitministars geschohon soin soll. Dias ist wohl 
als eina Ginzig d8stehende Rechtsverweigerung zu bet::fachten. 

Die gefertigten i\bgeordnet::n richtan daher an dem Herrn Bund.osr,üni3tcr für 
Justiz die 

Li n f r R 

1. Ist dom Herrn Bunct--;sminister der g,schildertll Prozessfall [)olwnnt? 
2. Was gedenkt der Herr Bunde sminister für Justiz vor zLlkehrel'l 9 um dia SGn 

Prozüssf2.11 ein8r baldigen endgül tigon Entschlüdung zuzuführen? 
3. Ist dor Herr Bundesministor für Justiz bereit ~ im ZusQmmcmrirkon mit 

dem Her:l"n Bundesminister für Finanzen den2ntwurf ein(~s Bundes(;Gsetz0s 8usarbei ten 
zu 13~isen, d8s nach wied8I'hol ton EntsdlGidungGn der Zivilgerichte zur Durchführung 
der Bes timFung de s st::-.t:) tsvertrages üc"r die Österreich oblbgende Entschädigung 
seiner st':'.atsbürger für in Jugoslawien 8nt~ügnete VermöGonsch,:::fion not-wendig ist? 
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